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Vorwort.

Die vorliegende kleine Abhandlung ist die Niederschrift eines 
Vortrages, den ich im Februar d. J. im Verein fü r Volkswirtschaft 
und Gewerbe (Institu t der Polytechnischen Gesellschaft) zu Frank
fu rt a. M. gehalten habe.

Von „Volksversicherung“  im Allgemeinen soll die Rede sein, nicht 
nur von der Volksversicherung im speziellen Sinne, unter welcher 
neuerdings die sogenannte „kleine Lebensversicherung“ verstanden 
wird. Es lag m ir vielmehr daran, die Bedeutung der letzteren 
innerhalb des Gesamtkreises der Bestrebungen, welche auf die 
Ausbreitung der Lebens- und Rentenversicherung zum Zwecke der 
wirtschaftlichen Sicherstellung der breitesten Massen des Volkes 
gerichtet sind, klarzulegen und die Zuhörer m it den Fragen bekannt 
zu machen, welche m it dem Probleme der Volksversicherung im 
weiteren Sinne Zusammenhängen.

Ich habe darauf verzichtet, die einzelnen Teile des Vortrages 
für die Drucklegung eingehender auszuarbeiten, da anzunehmen 
ist, dafs dem Leserkreis, für welchen die in dieser Sammlung 
veröffentlichten Arbeiten bestimmt sind — ähnlich wie dem seiner
zeitigen Zuhörerkreis —  weniger die Besprechung einzelner Detail- 
frageu als vielmehr die allgemeine Orientierung über wichtige 
Zeitfragen erwünscht erscheint.

Das am Schlüsse beigegebene Litteraturverzeichnis gibt in 
einer ungefähr dem Gange des Vortrages entsprechenden Reihen
folge — ohne übrigens auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben 
—  diejenigen Schriften an, welche für die in dem Vortrage be
rührten Fragen unmittelbar in Betracht kommen, und dürfte 
solchen Lesern willkommen sein, welche sich eingehender m it der 
Materie beschäftigen wollen.
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Dafs die Ausbreitung der Versicheruugsidee immer greisere 
Fortschritte macht und auch die Frage der allgemeinen Existenzver- 
sicherung immer weitere Kreise beschäftigt, wird Niemand leugnen. 
W ie bei fortschreitender Entwickelung auf diesem Gebiete die 
Selbsthilfe und der Staatssozialismus sich auseinanderzusetzen haben 
werden, dürfte noch näher zu untersuchen sein; nach meiner Über
zeugung, die wohl auch in dem Tenor des Vertrages durchklingt, 
wird weder das Versicherungswesen ganz verstaatlicht werden 
können, noch auf der anderen Seite die I n i t ia t iv e  des Staates ent
behrlich sein. Die letztere w ird sich aber nicht auf die Fürsorge 
für die Arbeiter im engereu Sinne beschränken dürfen, wenn auch 
m a te r ie lle  O p fe r der Allgemeinheit nur da berechtigt er
scheinen, wo die wirtschaftliche Lage der betreffenden ßevölke- 
ruugskreise dies unbedingt erfordert.

F ra n k fu r t  a. M., Juni 1904. D er Verfasser.



D en  Begriff „VolksVersicherung“ kann man verschieden weit 
fassen. Neuerdings ist dieser Ausdruck speziell gebräuchlich ge
worden für die sogenannte „kle ine“ Lebensversicherung, die bestimmt 
ist, die verschiedenen Arten der letzteren den unteren Bevölkerungs
schichten zugänglicher zu machen; d. h. unter dem Namen Volks
versicherung, A r beiter Versicherung, Markversicherung, Sterbe
kassenversicherung usw. versteht man im  privaten Lebensversiche
rungsgeschäfte die Lebensversicherung des kleinen Mannes, für 
welche besondere, von den für das reguläre Lebensversicherungs
geschäft abweichende Versicherungsbedingungen gelten. Es ist 
meine Absicht, die Bedeutung dieser sogenannten kleinen Lebens
versicherung kurz zu skizzieren, um dann einiges über Volks
versicherung im weiteren Sinne zu sagen. Auch soweit es sich 
um Besprechung der sog. „kleinen Lebensversicherung“ handelt, 
möchte ich mehr von allgemeineren Gesichtspunkten ausgehen und 
ihren W ert vom Standpunkt der allgemeinen Versicherungspolitik 
aus prüfen, während ich auf die technischen Einzelheiten dieser 
Versicherungsmodalität schon aus dem Grund nicht näher eingehen 
w ill, als die Diskussion hierüber sich zu sehr m it den E inrich
tungen und der K r it ik  einzelner Gesellschaften befassen müfste 
und sich ins Kleinliche verlieren würde. Zudem beschäftigt sich 
die L itteratur, welche sich m it der Volksversicherung in dem an
gedeuteten Sinne befafst, vorwiegend m it den geschäftstechnischeu 
Eigentümlichkeiten, welche die Volksversicherung gegenüber der 
regulären Lebensversicherung aufweist. Ich kann^ mich also in 
dieser Beziehung tunlichst kurz fassen, bezw. auf die vorhandene 
L iteratur verweisen, da m ir nur daran liegt, ein Gesamturteil über 
das vorliegende Problem zu geben.

Die bei der V o lk s  V e rs iche rung  i. e. S. zu erwähnenden 
Eigentümlichkeiten, um diese kurz zu benennen, sind der ganze 
oder teilweise Wegfall der ärztlichen Untersuchung, die Beschräu-
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kung der Versicherung auf eine niedrige Maximalsumme (etwa 
1000 oder 1500 Mk., also ein Betrag der bei der gewöhnlichen 
Lebensversicherung als Minimalsumme festgesetzt zu werden pflegt), 
ferner die Einführung kurzfristiger (wöchentlicher) Zahlungstermine 
und die besondere A rt der Prämienzahlung, welche vielfach durch 
Einkleben von Marken ähnlich den Sparmarken in eine besondere 
Quittungskarte geschieht und dadurch erleichtert wird, dafs die 
Beauftragten der Gesellschaften die Prämien bei den Versicherten 
abholen lassen. Aufserdem ist bei der kleinen Lebensversicherung 
die Gewinnbeteiligung vielfach anders geregelt, wie bei der gewöhn
lichen Lebensversicherung, und es existieren unterschiedliche Be
stimmungen, wonach die Versicherungssumme vor Ablauf einer 
bestimmten Karenzzeit nur in Teilquoten fä llig  wird.

Es ist allgemein anerkannt, dafs dieser kleinen Lebensver
sicherung in ihrer jetzigen Gestalt noch erhebliche Mängel an
haften, als deren wichtigste einerseits der verhältnismäfsig grofse 
Prozentsatz von sogenannten Stornis, d. h. verfallenen Versiche
rungen infolge unterlassener Prämienzahlung und andererseits die 
überaus hohen Verwaltungskosten des Volksversicherungsgeschäftes 
zu betrachten sind. Viele der älteren Gesellschaften lehnen es 
m it einer gewissen Vornehmheit auch zur Zeit noch ab, sich m it 
dieser Sparte der Lebens Versicherung zu beschäftigen; indes läfst 
sich doch wohl Voraussagen, dafs die Volksversicherung in der 
beschränkten Bedeutung, welche ih r, wie w ir sehen werden, zu
kommt, sich noch weiter ausbauen wird, wenn die zu Tage ge
tretenen Mängel beseitigt sein werdeu, — was möglich ist, weil 
dieselben vorwiegend geschäftstechnischer, nicht versicherungs
technischer Natur sind.

Uber den Umfang, in welchem die kleine Lebensversicherung in 
Deutschland, namentlich auch im  Vergleiche zu England, wo einige 
Riesengesellschaften die Volksversicherung betreiben, verbreitet ist, 
orientieren die unter „L ite ra tu r“ verzeichneten Werke. Neben den 
vielen gröfseren deutschen Gesellschaften, welche die Volksversiche
rung als Nebensparte betreiben, beschäftigen sich nur einige kleinere 
Gesellschaften ausschliefslich m it dieser (z. B. RothenburgerVerein in 
Görlitz und „Schutz und T ru tz “ in Dresden). Das Hauptgeschäft 
haben bisher „ V ik t o r ia “ (1902 bei einem Versicherungsbestande 
von 995 Millionen 391 Millionen Volks Versicherung) und „ F r ie d 
r ic h  W ilh e lm “ (1902 bei einem Versicherungsbestande von
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310 Millionen 202 Millionen Volksversicherung). Der Gesamtbestand 
an Volksversicherung wird bei den deutschen Gesellschaften auf 
rund 700 Millionen bei 8500 Millionen Bestand an Lebensversiche
rungen überhaupt angegeben; die englischen Arbeiterversicherungs- 
gesellschaften weisen 4 Milliarden auf.

Bei der Volksversicherung müssen in Folge des Wegfalls der 
ärztlichen Untersuchung selbstverständlich die Prämien wesentlich 
höher sein, wie bei der gewöhnlichen Lebensversicherung. Der 
Unterschied ist aber vielfach zu grofs, wenn auch die Frage noch 
nicht genügend geklärt ist, ob tatsächlich —  wie von ein
zelnen "Seiten behauptet -  die Gefahr der nicht ärztlichen Unter
suchung für die Gesellschaften um deswillen nicht sehr grofs 
ist, weil nicht vollständig gesunde Personen eher darnach 
streben, noch eine Lebensversicherung strengen Stiles, wenn auch 
unter erschwerenden Bedingungen, zu erhalten. Als Ubelstand 
wird bei der in der Volksversicherungsbranche geübten Praxis 
besonders lebhaft empfunden — und dieser Umstand bildet den 
Hauptangriffspunkt gegen die Gesellschaften —  dafs, wie schon 
erwähnt, eine sehr grofse Zahl von Storuis zu verzeichnen ist, 
weil die Versicherten, welche sich von den Agenten zum Abschluß 
einer Versicherung haben verleiten lassen, alsbald die Versicherung 
wieder verfallen lassen und ihrer eingezahlten Prämien verlustig 
o-ehen. Man macht den Gesellschaften zum Vorwurf, dafs sie auf 
diese Weise ihren Hauptgewinn aus der Tasche des kleinen 
Mannes ziehen und in gewissem Sinne ein unreelles Geschäft be
treiben. Zwar ist nachgewiesen, dafs der Hauptteil dieser sog. 
Storni von Versicherten herrührt, die nur ganz kurzfristig , etwa 
durch Bezahlung einer einmaligen Jahresprämie an der Versicherung 
beteiligt waren, aber auch dieser V orw urf w irk t schwer genug. 
Zur Sache sei hier auf den Beleidigungsprozefs der „V ik to ria “ 
verwiesen, der sich eben vor den Wiener Gerichten abspielte.

Wrer sich m it der Materie näher befafst, kommt deshalb von 
selbst darauf, dafs in  erster Linie M itte l und Wege gesucht werden 
müssen, den Verfa ll der Versicherung infolge unterlassener Prämien

zahlungen zu verhüten.
Das einfachste M itte l hierzu findet sich, versicherungstechnisch 

betrachtet, darin, dafs jede Zahlung nicht als Jahresprämie für
eine bestimmte Versicherungssumme betrachtet wird, sondern je d e
E in la g e  a u fg e fa fs t w ird  als e ine e in m a lig e  P rä m ie , durch
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welche je nach dem Lebensalter des Versicherten auf den Todesfall 
(oder fü r den Fall der Erreichung eines bestimmten Lebensalters) 
ein bestimmtes —  natürlich kleines — Kapital versichert wird. Der 
Gesamtansprueh des Versicherten setzt sich dabei aus einer grofsen 
Zahl kleiner Versicherungskapitalien zusammen.

U. A. hat der bekannte Reichstagsabgeordnete H itz e  dieses 
System den katholischen Arbeitervereinen empfohlen und auf 
Grund seiner Propaganda (auch Pieper hat in diesem Sinne l i t e 
rarisch gewirkt) hat der A llg e m e in e  D eu tsche  V e rs ic h e 
ru n g s v e re in  in  S tu t tg a r t  dieses System zur Grundlage seiner 
Einrichtungen für die Volksversicherung gewählt.1)

Was dieses System anbelangt, so ist also der wesentlichste 
Vorzug desselben der, dafs, weil jede Einlage als einmalige Prämie 
behandelt wird, ein Zwang zur fortgesetzten Prämienzahlung nicht 
besteht. Die Prämienzahlung kann in beliebiger Höhe erfolgen, 
der Versicherte wird in schlechten Zeiten die Prämienzahlung 
ohne Nachteil ganz einstellen und bei hohem Verdienste einen 
beliebigen Teil desselben in Form einer einmaligen Versicherungs
prämie einzahlen. Die grofse Zahl der Abgänge (Storni) ist bei 
diesem System jedenfalls vermieden. Auf der anderen Seite aber 
w ird unter Umständen, wie von verschiedenen Seiten, z. B. P e te rs  
nicht unzutreffend bemerkt w ird, die Versicherungsgesellschaft 
m it einer sehr grofsen Zahl von minimalen Versicherungen be
lastet, wenn der Versicherte nämlich nach einein kurze Zeit h in
durch genommenen Anlauf zum Sparen auf weitere Einzahlungen 
verzichtet. Und dieser Wegfall des Sparzwangs, d. h. der bei der 
Lebensversicherung im allgemeinen so erzieherisch wirkenden Not
wendigkeit, zur Aufrechterhaltung der Versicherung regelmäfsio- 
Prämienzahlungen zu leisten, wird als ein bedenklicher Fehler der 
H itze’schen Idee bezeichnet. M it dem Wegfall des Zwaims zur 
Prämienzahlung g ilt der Ansporn beseitigt, der durch die m it der 
Abholung der Prämien beauftragten Versicherungsanstalten in 
segensreicher Weise ausgeübt ist. N icht m it Unrecht wird auf 
den geringen Erfolg der im Jahre 1879 gegründeten K a is e r-  
W ilh e lin -S p e n d e  in Berlin hingewiesen, welche m it einem 
Grundkapital von P /4 Millionen Mark speziell in der Absicht

/)  Na°h einer privaten M itte ilung  hat man sich auch in  den Kreisen 
badischer A rbeiterbildungsvereine m it ähnlichen Projekten beschäftigt.
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unter dem Protektorate des Kaisers W ilhelm  I. gegründet worden 
ist, eine solche geeignete Versicherungsgelegenheit —  es handelt 
sich dabei um die Versicherung kleiner Renten durch einmalige 
Einlagen von je fünf Mark — den Arbeiterkreisen zu bieten.

P e te rs  meint diesen Mangel der Arbeiter-Spar- und Lebens- 
Versicherung nach Hitze’schem System dadurch zu vermeiden, dafs 
er eine Kombination vorschlägt, welcher auch die Vorzüge der 
Volksversicheruug gewöhnlichen Stiles eigen sein sollen. Der 
Versicherte nimmt eine Volksversicherung gegen die Verpflichtung 
einer festen wöchentlichen Beitragszahlung, die au die Agenten 
in Form von Beitragsmarken zu entrichten sind. Daneben aber 
soll der Versicherte gegen sogenannte Sparmarkeu, die als ein
malige Prämien angesehen werden, Mehrzahlungen leisten können. 
Wenn die Bestimmung getroffen wird, dafs die durch Sparmarkeu 
augesammelteu Beträge in Fällen, wo der Versicherte vorüber
gehend aufser Stande ist, seine Beitragsmarken zu entrichten, auf 
die fälligen Prämienzahlungen zur Anrechnung kommen, so wird 
dadurch, meint Peters, dem übermäfsigen Verfalle der Versiche
rungen vorgebeugt. Andererseits geben die Sparmarken Gelegen
heit, in Zeiten höheren Verdienstes das Versicherungskapital be
liebig zu erhöheu, was namentlich für die Saisonarbeiter von 
W ichtigkeit ist. Die Verwaltungskosten müfsten sich hierbei 
prozentual um deswillen vermindern, weil fü r die Werbung der 
durch die Sparmarkeu anzusammelnden Kapitalien keine besonderen 
Kosten entstehen. Durch das regelmäfsige Erscheinen des Agenten 
oder seines Beauftragten zur Abholung der fälligen Beitragsmarken 
ist sicher eine gute Gelegenheit zur Anlegung der übrigen Spar
pfennige für den Versicherten gegeben, die ohne diese Gelegenheit 
vielleicht nicht zurückgelegt werden. Die jährlichen Gesamtein
zahlungen auf Grund von Sparmarkeu müfsten bei diesem System, 
welches Peters „Volks-Spar-Versicherung“ nennt, natürlich auf eine 
Höchstsumme beschränkt sein, um eine Benachteiligung der Ver
sicherungsgesellschaften infolge gröfserer Einzahlungen bereits er
krankter Personen zu vermeiden. Durch dieses System werden 
meines Erachtens die hohen Verwaltungskosten, welche bei der 
Volksversicherung nun einmal durch die Anwerbung der einzelnen 
kleinen Versicherungen entstehen, nicht beseitigt, umsomehr, als 
hei diesem gemischten System der Versicherte die Einzahlung in 
Horm der Beitragsmarken möglichst niedrig, in Form der Spar
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marken möglichst hoch gestalten wird. Zudem ist ja  doch der 
Hauptnachteil der gewöhnlichen Volksversicherung, der darin be
steht, dafs viele Arbeiter in gewissen Zeiten auch noch so kleine 
Prämien nicht erübrigen können, nicht aus der W elt geschafft. 
Die Einführung der Peters’schen Kombination bietet, so zweck- 
mäfsig sie als besondere Versicherungsmodalität sein mag, deshalb 
auch kein A llheilm itte l.

Wenn behauptet wird, und vielleicht m it Recht behauptet 
wird, dafs bei der H itze’schen Sparversicherung der Wegfall des 
Zwanges ein gewisser Mangel ist, so kann von einem solchen doch 
nur insofern die Rede sein, als diese Form der Versicherung nicht 
odeich die gewünschte Entwickelung nimmt, sondern sich erst ein- 
bürgern mufs, so gut wie eine Gewöhnung' des Publikums an die 
Benutzung der gewöhnlichen Sparkassen auch erst im Laufe der 
Zeit erfolgt ist. Ein Unterschied gegenüber der Benutzung der 
Sparkassen liegt aber nicht vor. Das Wesentlichste bei der 
Beurteilung des Problems der Volksversicherung liegt m. E. eben 
darin, eine solche Form der Versicherung zu finden, welche dem, 
der ernstlich sparen w ill, die Möglichkeit g ib t, in kleinen Raten 
eine Versicherung sich zu gewinnen, so dafs ihm aus dem Abschlufs 
derselben e in  s p ä te re r V e r lu s t  se ine r S p a rp fe n n ig e  n ic h t  
m eh r erw achsen kann. Es ist Sache der Propaganda, der 
Aufklärung des Publikums in der Presse usw., die weitesten Kreise 
darauf aufmerksam zu machen, dais eine Anlegung von Spar
pfennigen auch in der Weise erfolgen kann, dafs die Einlagen als 
Lebeusversicherungsprämien zu betrachten sind und dabei die 
Vorteile auseinanderzusetzen, welche es unter Umständen für den 
Familienvater haben kann, an Stelle einer jederzeit wieder abheb
baren Sparanlage eine kleine Summe für seine Hinterbliebenen 
festgelegt zu haben. Die Frage des Rückkaufes oder der Beleihung 
der auf solche Weise genommenen kleinen Lebensversicherung 
bietet, nebenbei bemerkt, auch keinerlei prinzipielle Schwierig
keiten, mufs allerdings in der Praxis speziell m it Rücksicht auf die 
Eigentümlichkeiten der kleinen Lebensversicherung geregelt werden. 
Im  übrigen läfst sich nur sagen, dafs das sparende Publikum sich 
w ird daran gewöhnen müssen, selbst zu entscheiden, in  w e lchem  
F a lle  das re in e  Sparen und in  welchem F a l l e  die k l e i n e  
L e b e n s v e r s i c h e r u n g  am bes ten dem j e w e i l i g e n  Zwecke 
d ient .  Zur allgemeinen Orientierung sei dabei erwähnt, dafs die
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kleinen Versicherungskapitalien, welche durch die nach dem System 
Hitze gemachten einmaligen Einlagen versichert werden, ungefähr den 
Beträgen entsprechen, welche durch verzinsliche Anlage dergleichen 
Einzahlungen bei einer Sparkasse nach Ablauf von so viel Jahren 
erzielt werden, als der ferneren mittleren Lebensdauer des Sparenden
—  je nach dem A lter zur Zeit der betreffenden Einlage berechnet
— entspricht.1) Der Spareffekt der Lebensversicherung m itte lst 
einmaliger Prämien wird besonders grofs, wenn die Rücklagen in 
sehr jungem A lte r begonnen werden. Nach den Stuttgarter Tarifen 
ist es sehr wohl möglich, dafs ein junger Mann von 15 Jahren 
sich bis zum Zeitpunkte seiner Verheiratung im 30. Jahre bereits 
eine — von da ab prämienfreie — T o d e s f a l l v e r s i c h e r u n g  von 
2000 M k. bei einer wöchentlichen Rücklage von 1 Mk. „erspart“ 
hat, während im Sparkassenbuche bei landesüblicher Verzinsung 
ihm zu diesem Zeitpunkt eine — allerdings sofort abhebbare — 
Summe von etwa 1000 Mk. zur Verfügung stehen würde. Zahlt 
er bis zum 60. Lebensjahre regelmäfsig seine Einlagen, so w ird 
er im Palle des Todes eine Erbschaft von etwa 4800 Mk. hinter
lassen, oder wenn er die Bedingung gestellt hat, dafs ihm das 
Kapital spätestens im  65. Lebensjahre ausbezahlt wird, 3600 Mk. 
beanspruchen können.

Bezüglich der E n t w i c k e l u n g  der  V o l k s  Ve rs iche rung  in 
den letzten Jahren sagt die Redaktion von Ehrenzweig’s Asse
kuranz-Jahrbuch im 25. Jahrgang (1904, I I I ,  Seite 154) lolgendes: 
„D ie Anschauungen der Fachleute in Bezug auf den W ert der 
Volksversicherung haben im Lauf der Jahre eine vollständige 
Wandlung erfahren und auch die Behörden beginnen sie m it einem 
erhöhten Wohlwollen zu betrachten. Sie verdient dieses reichlich

’ ) Die Tarifierung der Lebensversicherungsprämien is t (bei Anwen
dung abgerundeter Zahlen) e t w a  durch folgende Skalen gekennzeichnet:

A lte r 25 40 50 60
Jährliche Prämie fü r 100 Mk. Ver

sicherungssumme . . . . . 2 °/„ 3 % 5 / 7 /
Einmalige Prämie fü r  100 Mk. 

Versicherungssumme . . . . 40 ’/ . 50 60 % 75 %
Versicherungssumme fü r je  

100 Mk. E in la g e ........................ 250 200 166 133
M ittle re  Lebensdauer . . X  = ' 35 25 18 12
W ert einer Sparkasseneinlage von 

100 Mk. nach X  Jahren, 3 %  . 280 210 170 140
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und wäre es nur aus dem Grunde, weil sie nach und nach an die 
S te l le  der  v ie len  S te rbe - ,  A l t e r s -  und I n v a l i d i t ä t s k a s s e n  
tr it t ,  welche aller Orten bestehen, oft in g:nz ungenügender Weise 
fundiert sind und sich als Wohlfahrtseinrichtungen geberden, aber 
meist nur Jahre lang den minder begüterten Volksklassen das 
Geld aus den Taschen locken, um früher oder später ihre Zahlungen 
einzustelleu. Die Gründer solcher Sterbekassen, die Vorstände von 
Innungen, wirtschaftlichen Verbänden und Korporationen mögen 
irn Allgemeinen bei ihrer Errichtung die löblichsten Absichten 
haben, aber sie pflegen, weil sie auf dem Gebiete des Versiche
rungswesens Laien sind, die Tragweite nicht zu übersehen. Die 
Prämien werden so niedrig als irgend denkbar norm iert, um 
möglichst viele M itglieder zu gewinnen. Ein paar Jahre geht 
dann die Sache ganz schön, die ersten wenigen Sterbefälle werden 
g la tt ausgezahlt, bis die Anforderungen an die Kasse steigen und 
nun m it einem Male die angesammelten Reserven und die Bei
träge nicht mehr zur vollen Zahlung ausreichen. Tausende von 
Fällen konnte mau aus der letzten Zeit zum Beweise herauziehen 
und die Anzahl der Sterbekassen, die nun endlich einmal von der 
Regierung gezwungen werden, zu richtigen Rechnungsgrundlageu 
überzugehen, ist noch immer sehr bedeutend.“

Tatsächlich steht auch nach meiner Ansicht zu erwarten, dafs 
die weitere Prüfung der finanziellen Verhältnisse der zur Zeit 
bestehenden Sterbekassen durch die Aufsichtsbehörden auf Grund 
des Privatversicherungsgesetzes vom 12. Mai 1901 zur Folge hat, 
dafs für eine grofse Anzahl von Sterbekasseu, darunter wohl auch 
für viele der gröfseren, die Frage brennend wird, ob sie liquidieren 
wollen oder eine Sanierung der Kasse, sei es durch Erhöhung der 
Beiträge oder Verminderung der Leistungen, versucht werden 
kann. A u f keinem Gebiete zeigt sich für den Kundigen die 
segensreiche W irkung des Privatversicherungsgesetzes deutlicher, 
als gerade in der Beaufsichtigungsmöglichkeit dieser kleineren Ver
eine, deren Gründer sich über die technischen Grundlagen, welche 
einer Kasse gegeben werden müssen, nicht klar waren. Ohne die 
durch die Aufsichtsbehörde auferlegten Zwangsmafsregeln für die 
Sanierung der Kassen wäre es kaum möglich, auf diesem Gebiete 
Wandel zu schaffen; denn die Erfahrung zeigt, dafs die Kassen
vorstände, auch wenn sie technisch gut beraten sind, stets von 
dem Gedanken sich leiten lassen, dafs die Leistungen der Kasse
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so hoch als möglich norm iert werden müssen, um den Mitgliedern 
die Zugehörigkeit zur Kasse als eine besonders günstige erscheinen 
zu lassen und um für Anwerbung neuer M itglieder ein Lockm ittel 
zu haben. Unter der gröfstmöglichsten Leistung einer Kasse ver
stehen die Kassenvorstände, welche Interesse daran haben, ihre 
eigene Gründung in möglichst gutem Lichte erscheinen zu lassen, 
aber nicht die Leistungen, welche auf Grund eines richtigen ver
sicherungstechnischen Gutachtens als zulässig erachtet werden, 
sondern die Leistungen, welche nach Mafsgabe der augenblicklich 
vorhandenen Baarmittel scheinbar an die Kassenmitglieder bezw. 
deren Relikten versprochen werden können. Der immer wieder 
gehörte Satz, dafs Sterbekassen keine Versicherungsinstitute sein 
sollen, sondern Wohltätigkeitseinrichttmgen, die nach dem Prinzip 
der Gegenseitigkeit verwaltet werden, zeugt von einer absolut 
laienhaften Auffassung der Dinge. Zunächst w ird  hierbei das 
Schlagwort von dem Prinzip der Gegenseitigkeit in ganz falscher 
Weise zur Anwendung gebracht. Wie ich hier gelegentlich eines 
vor mehreren Jahren gehaltenen Vortrags eingehend auseinander
gesetzt habe, handelt es sich bei der Lebensversicherung, ganz 
gleichgiltig, ob das Versicherungsgeschäft als solches bei einer 
Gegenseitigkeits- oder Aktiengesellschaft abgeschlossen wird, w ir t
schaftlich und versicherungstechnisch betrachtet immer um eine 
Form der Assoziation, welcher das Prinzip der Gegenseitigkeit zu 
Grunde liegt. Namentlich A d o l f  W a g n e r  hat darauf aufmerk
sam gemacht, dafs man das ökonomische Prinzip der Versicherung 
getrennt von der Frage der Organisation und von dem Thema des 
Versicherungsvertrages betrachten müsse. Die Lebensversicherungs
prämien sind so berechnet, dafs der eine gewinnt, der andere 
verliert; gewinnen mufs nämlich derjenige, welcher verhältnis- 
mäfsig bald stirbt, verlieren derjenige, der über das Durchschnitts
alter hinaus am Leben bleibt, und ohne die Voraussetzung, dafs 
durch eine genügend grofse Anzahl von M itgliedern oder Ver
sicherten der Ausgleich zwischen den verschiedenen Risiken sich 
ergibt, kann eine Aktiengesellschaft ebensowenig existieren, wie 
eine Gegenseitigkeitsgesellschaft. Die Berechnung der Lebens
versicherungsprämie setzt die Bildung von (ideellen) Gesellschaften 
aus Genossen gleichen Alters voraus und die Höhe der Versiche
rungskosten, welche allerdings bei den Aktiengesellschaften im A ll
gemeinen etwas höher sein werden, ist nicht von ausschlaggebender
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durch die Konkurrenzverhältnisse bei den meisten Gesellschaften auf 
ungefähr der gleichen Höhe gehalten wird. Gerade bei der Lebens
versicherung ist die Frage, ob man einer Gegenseitigkeits- oder 
Aktiengesellschaft beitreten soll, von viel untergeordneterer Be
deutung, wie bei anderen Versicherungszweigen, für welche die 
technischen Unterlagen noch nicht so vollkommene sind, wie die 
der Lebensversicherung.

Jedenfalls aber ist nicht abzusehen, welcher Unterschied im 
Prinzipe sein sollte zwischen der Versicherungsnahme einer kleinen 
Lebensversicherung bei einer Sterbekasse oder bei einer „V e r
sicherungsgesellschaft“ , die auf Gegenseitigkeit gegründet ist. Es 
könnte auch in dieser Beziehung nur in Betracht kommen, dafs 
durch die ehrenamtliche Verwaltung der Sterbekassen die Ver- 
waltungskosten in Wegfall kommen, ein V orte il, der unter Um
ständen mehr als aufgewogen wird durch den Nachteil einer 
weniger fachgemäfsen Verwaltung. Wenn bei den Sterbekassen 
aulserdem vielleicht gewisse Erleichterungen geschaffen sind, die 
in dem Wegfall oder der Beschränkung der ärztlichen Unter
suchung bestehen, so finden w ir diese Einrichtung, welche m it 
einer Erhöhung der Prämie verbunden ist, eben je tz t auch bei 
der sogenannten kleinen Lebens- oder Volksversicherung. Es bliebe 
also nur die Frage, ob es rich tig  ist, dafs die Sterbekassen sich 
als W ohltätigkeitsiustitute darstellen, bei welchen gewissermafsen 
das einzelne M itglied weniger sicher auf die Erfüllung des an die 
Sterbekasse bestehenden Rechtsanspruches denkt, als bei Ver
sicherungsnahme bei einem eigentlichen Versicherungsinstitut. 
Einzelne Sterbekassen haben zwar, um sich der Beaufsichtigung 
der Regierung auf Grund des Gesetzes vom 12. Mai 1901 zu ent
ziehen, versucht in ihre Statuten den Satz aufzunehmen, dafs dem 
einzelnen e in  Rech ts ansp ruch  au f  die s t a t u t a r i s c h  b e 
s t im m t e n  L e i s t u n g e n  n i c h t  zustehen sol l . Es ist in ver
schiedenen Fällen je tz t entschieden, dafs eine solche Bestimmung 
im Widerspruch m it den übrigen Bestimmungen der Statuten stehe 
und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu diesem Satze nicht 
erte ilt worden. Die Regierung hat die M itte l in der Hand, 
solche Kassen, wenn sie nicht fre iw illig  sich sanieren, einfach zu 
schliefsen. Die Ausrede m it dem W ohltätigkeitsiustitut nützt also 
nichts. Man darf auch getrost behaupten, dafs von der Betonung
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des Prinzips der W ohltätigkeit höchstens insofern die Rede sein 
kann, als es vielleicht vorkommt, dafs den kleineren Kassen von 
Seiten einzelner Gönner gelegentlich Geschenke zugewiesen werden 
oder den Kassen vielleicht gewisse Nebeneinnahmen zu gute 
kommen, die innerhalb des Berufskreises, für welche die Kasse 
errichtet ist, zufällig flüssig gemacht werden (ßenefizvorstellungen 
bei Kassen für Theatermitglieder, Geschenke beim Abgang von 
Schülern für Lehrerkassen usw.). Infolge solcher besonderen E in
nahmen können gelegentlich die Leistungen der Kassen erhöht 
werden. Diese Zuwendungen sind aber garnicht so bedeutend, sie 
sind meistens nur in den Statuten als besondere Einnahmequellen 
benannt. Davon aber, dafs das einzelne M itglied irgendwie m it 
dem Gedanken vertraut wäre, zu Gunsten irgend eines anderen 
Mitglieds oder der Hinterbliebenen eines anderen Mitglieds, welche 
vielleicht in besonders dürftigen Verhältnissen leben, auf seinen 
Rechtsanspruch oder auch nur auf einen kleinen Teil seines Rechts
anspruches zu verzichten, ist absolut keine Rede. Im  Gegenteil, 
jedem einzelnen M itglied ist nur daran gelegen, mindestens 
den gleichen Sterbegeldanspruch zu haben, wie alle andern M it
glieder und aus dieser Erwägung heraus verschliefsen sich die 
einzelnen Kassen, repräsentiert durch die Gesamtheit der stimm
berechtigten, in der angedeuteten Richtung interessierten M it
glieder, in  den meisten Fällen blind den durch die Versicherungs
technik aufgedeckten Tatsachen, dafs die nötigen Reserven in 
keinem Verhältnis zu den Verpflichtungen der Gesellschaft stehen, 
und die Beiträge erhöht oder die Leistungen reduziert werden 
müssen. Die meisten der M itglieder glauben die laufenden Ein
nahmen voll zur Auszahlung von Sterbegeldern verwenden zu 
dürfen und gehen bei ihren Abstimmungen von dem Prinzip aus: 
wenn nur ihre Ansprüche noch erfüllt werden können; das weitere 
kümmert sie nicht. Bei Gründung solcher Kassen werden ja  
gewöhnlich eine Reihe von verhältnismäfsig alten Mitgliedern zu
gelassen, während die Statuten für spätere Aufnahmen ein be
stimmtes Maximalalter vorsehen. Wenn die Kassen nun, wie dies 
eben bisher meistens der Fall war, nach dem verfehlten System 
der Umlage gegründet sind, erhalten die Hinterbliebenen der 
älteren zuerst verstorbenen M itglieder uuverhältnismäfsig hohe 
Sterbegelder im Vergleiche zu ihren Einzahlungen; und wenn nach 
Umlauf einer Reihe von Jahrzehnten sich zeigt, dafs die Kasse auf
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der Kampf zwischen den älteren und jüngeren Mitgliedern, von 
welchen die letzteren gegen die ersteren stark benachteiligt er
scheinen, während die älteren M itglieder m it der Begründung, dafs 
sie und ihre Relikten nicht schlechter behandelt sein wollen, wie 
die bisher verstorbenen, alle Konzessionen an den Nachwuchs ab
lehnen.

Der typische Verlauf bei den Versuchen zur Sanierung der 
Sterbekassen ist der, dafs bei notwendig werdender Änderung der 
Grundlagen, für welche die Versicheruugstechnik eine Abstufung 
der Beiträge nach dem A lter verlangt, schliefslich die älteren 
M itglieder über ihre Leistungsfähigkeit hinaus belastet werden 
müssten, weil für sie nicht genügend Rücklagen in den Reserve
fonds stattgefuuden haben. Versucht man für ältere und jüngere 
M itglieder einen Mittelweg zu beschreiten, der die jüngeren zu 
Gunsten der älteren M itglieder belastet, so gelangt mau gewöhn
lich zu Resultaten, die fü r die jüngeren M itglieder nichts anderes 
bedeuten, als dafs sie gegenüber der Versicherungsuahme bei 
einem eigentlichen Lebensversicherungsinstitut ganz aufserordentlich 
benachteiligt erscheinen. Ohne die durch das Privatversieherungs- 
gesetz geschaffenen Handhaben durch welche es nunmehr ermög
lich t ist, den Forderungen der Technik im Interesse der Gesamt
heit der M itglieder Geltung zu verschaffen, wäre es ganz un
möglich , die verschiedenen Sterbekassen, von welchen einzelne 
eine sehr ansehnliche Mitgliederzahl umfassen, in geordnete Ver
hältnisse zu bringen. Es mufs ausgesprochen werden, dafs der 
Staat Interesse daran hat, dafs Kassen, die mehrere tausend M it
glieder umfassen, vor den Nachteilen einer laienhaften Verwaltung 
geschützt werden.

Die Schuld an der Entwickelung der Verhältnisse liegt fre i
lich daran, dafs b ishe r  die S ta a ts a u fs i c h t  g e f e h l t  ha t ,  
ein Grund, der dafür spricht, dafs die Aufsichtsbehörden nicht 
rigoros vorgehen und darauf Rücksicht nehmen, dafs die Kassen 
immerhin gutes gew irkt haben. Die zahlreichen Gründer der 
Sterbekasseu haben sicher in der ehrlichsten Überzeugung ge
handelt und das Schlagwort „die Sterbekasseu sind b illiger als 
die Lebensversicherung“ im guten Glauben ausgesprochen.

Tatsächlich fre ilich sind die falsch organisierten Sterbekassen 
schliefslich nicht billiger, sondern teurer wie die Lebensversicherung,
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wenigstens für den gröfsten Teil der Mitglieder, welche das ihnen 
in Aussicht gestellte Sterbegeld nicht erhalten können. M it dieser 
scharfen K r it ik  der Sterbekassen soll wie schon erwähnt nicht 
gesagt sein, dafs diese nicht auch wohltätig gewirkt haben. Aber 
soviel ist sicher und sollte auch öfter öffentlich ausgesprochen 
werden: die meisten M itglieder sind sich darüber im  Unklaren, 
dafs die älteren Gründungsmitglieder gewöhnlich unverhältnismäfsig 
bevorzugt erscheinen und die jüngeren Mitglieder besser daran 
wären, wenn sie bei einer gut geleiteten Versicherungsanstalt eine 
kleine Lebensversicherung genommen hätten.

In der Tat scheint m ir nun der unter dem Namen der Volks
versicherung betriebenen sogenannten kleinen Lebensversicherung 
gerade diese und keine andere Aufgabe zuzufallen, dem veralteten 
Beuräbniskassenwesen ein Ende zu machen.O

Dazu wird gehören, dafs im Lebensversicherungsgeschäfte 
noch eine reinlichere Sche idun g  zw ischen der  sogenanuten 
k le in e n  L e b e n s v e r s i c h e r u n g  und der  Leben sve rs iche rung  
im  engeren Sinne ,  die sich nur m it der Versicherung über 
einer bestimmten Minimalgrenze beschäftigt, zum Durchbruch 
kommt, und dafs vor Allem die Prämien in  der kleinen Lebens
versicherung ve rb illig t werden. Gegenwärtig sind die Verhältnisse 
in dieser Beziehung noch recht ungeordnet. Die einen Gesell
schaften geben in  ihrer Volksversicherungsabteilung ohne ärztliche 
Untersuchung nur Versicherungen, die sich zwischen 100 und 
500 Mk. bewegen, andere gehen bis zu 5000 Mk. oder setzen gar 
keine obere Grenze fest, so dafs nicht recht einzusehen ist, wo 
hier eigentlich der Grund zur besonderen Klassifizierung liegt. 
Die eine Gesellschaft geht beim regulären Lebensversicherungs
geschäfte bis zu 1000 Mk. herab, andere Gesellschaften nehmen 
keine Versicherung unter 2000 Mk. an.

H ier müfste eine Verständigung der Gesellschaften erfolgen; 
denn die Unterschiedlichkeit der Geschäftsgebahrung der einzelnen 
Versicherungsinstitute ist der Popularisierung der Versicherungs- 
idee nicht förderlich, sondern eher hinderlich. 'Es mufs dem 
Publikum gegenüber auch klar ausgesprochen werden, dafs die 
kleine Lebensversicherung nur den /w eck hat, kleine Kapitalien 
im Todesfälle zur Verfügung zu stellen, welche der ersten Not der 
Hinterbliebenen steuern sollen, dafs durch dieselbe aber selbst
verständlich keine Reliktenversorgung erzielt wird. Je weniger

2
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Kombinationen dem Publikum gerade bei der sogenannten Volks- 
Versicherung angeboten werden, desto besser. Es ist kein Vorte il 
für das Lebensversicherungsgeschäft, dafs die Vielgestaltigkeit der 
Tarife vielfach dem Publikum ein rasches U rte il über den eigent
lichen W ert des Versicherungsangebotes unmöglich macht, so dafs 
das Publikum mangels klarer Einsicht in vieler Beziehung noch 
mifstrauisch und zurückhaltend ist. Es würde entschieden zur 
Weiterverbreitung der Lebensversicherung beitragen, wenn die 
Gesellschaften endlich damit auf hören wollten, durch die fo rt
gesetzte Erfindung neuer Kombinationen, wie es je tz t auch schon 
auf dem engeren Gebiete der Volksversieherung üblich w ird, das 
Geschäft immer undurchsichtiger zu machen. Wenn ein Ver
sicherungslustiger besondere Wünsche hat, werden ihm dieselben 
jederzeit erfü llt werden können.

Die Gesellschaften sollten sich auch hüten, bei Bemessung der 
Prämien der sog. kleinen Lebensversicherung, namentlich soweit 
es sich um Versicherung ohne ärztliche Untersuchung handelt, 
gar zu hoch zu gehen, um auch für diese Versicherungsart 
möglichst hohe Dividenden in Aussicht stellen zu können. Man 
sollte das Lockmittel der Dividenden bei der kleinen Versicherung 
ganz in Wegfall kommen lassen; denn wie gesagt, je einfacher 
die Tarife der Volks Versicherung gestellt sind, desto besser w ird 
die Idee der Versicherung Eingang in die unteren Schichten der 
Bevölkerung finden.

Die Einführung einer e i n h e i t l i c h e n  A u f fassun g  von dem, 
was man unter „kle iner Volksversicherung“ verstehen w ill, empfiehlt 
sich schon aus dem Grunde, weil es sonst unmöglich sein würde, 
für die Praxis der Volksversicherung jene Ausnahmebestimmungen 
in dem in Vorbereitung befindlichen Gesetze über den Privat
versicherungsvertrag zu erlangen, welche bei der jüngsten Tagung 
des Deutschen Vereins für Versicberungswisseuschaft (auf Grund 
eines Referates von D irektor L ö b i n g e r )  gefordert worden sind und 
deren Berechtigung von Seiten des anwesenden Vertreters des 
Reichsjustizamtes nicht abgestritten worden ist. Es handelt sich 
namentlich um die Festlegung von Ausnahmebestimmungen, welche 
sich als e r l e i c h t e r t e  V e r k e h r s b e s t im m u n g e n  darstellen. Diese 
betreffen namentlich die Ausfertigung der Policen, den Fortfa ll 
der formellen Kündigung bei unterlassener Prämienzahlung, den 
Rückkauf, ein abgekürztes Aufgebotsverfahren im Falle des V er
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lustes des Versicherungsscheines, und die Stellung des Agenten 
gegenüber dem Versicherten und dem Versicherer.

Der Deutsche Verein fü r Versicherungswissenschaft wünscht, 
dafs hierüber bestimmte Vorschriften in das neue Gesetz aufge
nommen werden und nicht nur wie im Entw urf vorgesehen die 
Bestimmung, dafs durch Kaiserliche Verordnung gestattet werden 
kann, dafs fü r die sogenannte kleine Lebensversicherung einzelne 
Paragraphen des Gesetzes aufser K ra ft treten. Näher kann hier 
auf diese Fragen nicht eingegangeu werden. Es sei eben nur darauf 
hingewiesen, dafs, wenn mau vermeiden w ill, dafs die einzelnen 
Gesellschaften echliefslich unter verschiedenen Bedingungen arbeiten, 
eine Verständigung darüber herbeigeführt werden mufs, was man 
eigentlich unter Volksversicherung verstanden wissen w ill, eine 
Forderung, die bisher nicht genügend betont ist. Sicher ist, dals 
der Betrieb der kleinen Lebensversicherung, welcher in vieler 
Beziehung ein eigenartiger ist, gewisse Sonderbestirnmungen er
fordert. Und wenn, wie zu wünschen ist, künftig die kleine 
Lebensversicherung die Sterbekassen ersetzen soll, so wird nicht 
ausbleiben; dafs auch die Gesetzgebung sich noch näher m it der 
Sache befafst und insbesondere die Frage prü ft, inwiefern allen
falls der besondere gese tz l i che  Schu tz ,  der gemäfs § 850 Z.P.O. 
Ziff. 4 und § 46 der Verordnung betreffend das Verwaltungszwangs
verfahren vom 15. November 1899 (Prenfs. Gesetzsammlung S. 545) 
die Sterbegelder von der Pfändung ausnimmt, eine entsprechende 
Ausdehnung erfahren kann.

Was die O rg a n is a t io n  der Volksversicherungssparte anlangt, 
so w ird es wohl im  Laufe der Zeiten dahin kommen, dafs ent
weder die meisten Gesellschaften in einer besonderen Abteilung 
die kleine Lebensversicherung als Spezialzweig betreiben, oder 
aber, dafs sich für diesen Zweck besondere Gesellschaften gründen, 
die sich auch die dankenswerte Aufgabe setzen könnten, bei der 
nun in A ngriff genommenen Sanierung der Sterbekassen mitzu
wirken und diese einer gröfseren Z e n t r a l b a n k  anzugliedern.

Wenn sich einzelne Gesellschaften, wie schon hervorgehoben, 
der Aufnahme dieses Versicherungszweiges verschliefsen, so liegt 
andererseits für dieselben doch kein Grund vor, der Entwickelung 
der kleinen Lebensversicherung mifstrauisch zu begegnen. Wenn 
das Versicherungsgeschäft auf dem Gebiete der sogenannten kleinen 
Lebensversicherung sich so gestaltet, dafs das Publikum m it Ver
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trauen sich dieser Einrichtung bedient, so wäre das ein grofser 
Fortschritt auf dem Wege zur P o p u l a r i s i e r u n g  der  L e b e n s 
v e r s i c h e r u n g  überhaupt und es steht aufser Zweifel, dafs eine 
grofse Zahl von Versicherten, welche zu Anfang ihrer Erwerbs
tä tigke it bei beschränkten M itte ln sich eine kleine Lebensver
sicherung erworben haben, späterhin, wenn ihre Einkommens
verhältnisse sich günstiger gestaltet haben, eine richtige Lebens
versicherung erwerben werden, welche ja  verhältnismäfsig niedrigere 
Prämien fordert, wie die sogenannte kleine Lebensversicherung. 
Ich meine also, dafs durch diese sogenannte kleine Lebensver
sicherung in letzter Linie dem regulären Lebensversicherungs
geschäft m it strengerer ärztlicher Untersuchung, niedrigeren Ver
waltungskosten und niedrigerer Prämienzahlung durch das Ver
sicherungsgeschäft im Kleinen keinesfalls auf die Dauer ein Abbruch 
geschieht, sondern im Gegenteil ein Zuwachs in Aussicht steht.

Es ist bekannt, wie die Gewöhnung der breitesten Schichten 
der Bevölkerung an die ursprünglich von vielen Beteiligten ganz 
und <rar nicht gewürdigte Arbeiterversicherung der Ausbreitung 
der privaten Unfallversicherung ganz aufserordentlichen Vorschub 
geleistet hat und man geht nicht fehl m it der Annahme, dafs die 
neueste Entwickelung der Lebensversicherung in Deutschland, 
welche eine aufserordentlich günstige genannt werden mufs, nicht 
in letzter Linie darauf zurückgeführt werden kann, dafs der Ver- 
sicherungsgedauke durch die öffentlich-rechtliche Versicherung 
populärer geworden ist.

Was die Durchführung der kleinen Lebensversicherung bei 
den bestehenden Versicherungsanstalten, die sich ja  nicht aus- 
schliefslich m it diesem Geschäfte befassen, betrifft, so w ird ja 
wohl bei den meisten Gesellschaften getrennte Rechnung für diesen 
Zweig der Versicherung geführt, wenn auch der gesamte Geschäfts
gewinn schliefslich in die allgemeine Gewinnrechnung eingeht, 
ähnlich wie für die von einzelnen Gesellschaften betriebene V e r 
s i c h e ru n g  m i n d e r w e r t i g e r  Leben  ebenfalls eine besondere Ge
winn- und Verlustrechnung aufgemacht wird. Bei der letzteren 
werden bei einzelnen Anstalten die Versicherungssummen, welche 
zur Auszahlung gelangen, erst nachträglich nach Aufmachung der 
Gewinn-und Verlustrechnung eudgiltig festgesetzt. So könnte man 
m it Recht auch die prinzipielle Forderung erheben, dafs die kleine 
Lebensversicherung (in beschränktem, hier nicht näher zu be
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sprechendem Umfange) in ähnlicher Weise behandelt werden soll, 
jedenfalls soweit es sich tun die kleine Lebensversicherung ohue 
ärztliche Untersuchung handelt, welche nach dem heutigen Stande 
der Technik eben für die Versicherungsinstitute doch eiu ungleich 
unsicheres Risiko darstellt, wie das reguläre Lebensversicherungs- 
o-eschäft. Für besonders zweckdienlich freilich würde ich es dabei 
halten, wenn sich einzelne Institute m it der kleinen Lebensversiche
rung ausschliefslieh beschäftigen würden, und zwar wäre vor Allem 
der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, dafs ö f f e n t l i c h e  K o r 
p o r a t i o n e n  sich dieser Sache annehmen. Bekanntlich hat man 
schon bei Errichtung der Invalidenversicherungsanstalten den Vor
schlag gemacht, m it denselben Ren te nspa rkassen  zu verbinden 
(Antrag Öchelhäuser). Genau m it der gleichen Berechtigung 
könnte man den Vorschlag machen, dafs an diese Laudesver- 
sicheruugsanstalten Nebenkassen augegliedert werden, welche der 
kleinen Lebensversicherung dienen und etwa nach dem H i t z e -  
schen System zu arbeiten hätten.

N icht unwahrscheinlich ist auch, dafs sich späterhin, wenn 
einmal das Recht der B e ru fs v e re in e  geregelt werden sollte, diese 
m it der Frage beschäftigen werden, Kasseneinrichtungen nach 
englischem Muster zu schaffen. Freilich kann man zweifelhaft 
sein, ob die Existenz zahlreicher kleinerer Arbeiterkassen vor 
gröfsereu Zentralinstituten V orte il bietet. Soweit es sich um die 
sich gegenseitig kontrollierende Tätigkeit der Berufsgenossen 
handelt, gewifs; versicherungstechnisch betrachtet aber spricht viel 
fü r Zentralisation. Jedenfalls müfste der Gesetzgeber dafür sorgen, 
dafs die Reservekapitalien gröfserer ßerufsvereine w irklich zweck
dienlich angelegt werden, etwa so, dafs sie den A r b e i t e r - B a u -  
und - VFohnungsgenossenscha f ten als Baukapitalien dienen.

Letzteres ist auch in einem A rtike l der Schweizer B lätter 
(5. Jahrg., 1897 S. 752) angeregt worden, worin von dem B e t r i e b  
der  V o I k s v e r s i c h e r u n g  d u r c h  K ons um v e re in e  die Rede ist.

Was diese Idee anlangt, so hat allerdings und zwar m it Recht 
T r e f z e r  in der gleichen Zeitschrift vor dem Betriebe der Volks
versicherung durch die Konsumvereine selbst gewarnt und t r i t t  
nur dafür ein, dafs die Konsumvereine den Abschlufs der Verträge 
zwischen ihren Mitgliedern und der Versicherungsgesellschaft ver
m itteln, und er sieht eine gute V e r w e n d u n g  der  K o u s u m -  
Ve re insd iv idenden  darin, wenn diese als Beiträge, d. h. als
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Prämien für eine kleine Lebensversicherung Verwendung finden. 
Dies scheint m ir in der Tat ein glücklicher Gedanke, den auch 
der Deu tsche Genossenscha f tsverband  aufgegriffen hat, indem 
er durch einen Vertrag m it dem Allgemeinen Deutschen V er
sicherungsverein in Stuttgart seinen Mitgliedern besondere V orteile 
bei der Spar- und Lebensversicherungs-Abteilung dieser Anstalt 
gesichert hat. Gerade wegen der wechselnden Höhe der Dividenden 
palst das Hitzesche System ausgezeichnet für diese Zwecke. Los
gelöst von der Frage der Verwendung der Genossenschafts- 
dividendeu usw. als Lebensversicherungsprämien ist neuerdings 
von verschiedenen Seiten in Anregung gebracht, Korporationen 
und genossenschaftliche Vereinigungen wenigstens m it der Ver
m ittelungstätigkeit der Volksversicherung zu betrauen, um auf 
diese Weise die hohen Verwaltungskosten, einen der Hauptmängel 
der sogenannten kleinen Lebensversicherungen, zu vermeiden. In 
verschiedenen Aufsätzen der Gemeinnützigen B lätter fü r Hessen- 
Nassau machen K o b e l t  und M ax  May  den Vorschlag, dafs sich 
die Konsumvereine der Sache annehmen sollten, — aber nicht in 
der Weise, dafs mau die Versicherungssache zur Konsumvereins
sache macht, wie das einzelne ßerufsvereinigungen, besonders 
Handwerkerkreise austreben oder bereits getan haben.

Es handelt sich nicht um den Betrieb der Lebensversicherung 
durch solche Vereinigungen, sondern lediglich um die V e r m i t t e 
l u n g  zwischen den Genossen, welche Versicherung suchen, und 
einer beliebigen grofsen Versicherungsanstalt, m it welcher ein 
besonderer Vertrag geschlossen ist, der deu Vereinsmitgliedern 
gewisse Vorteile gewähren wird. L)io Konsumvereine sollen m it 
anderen Worten lediglich an Stelle der Agenten treten und im 
Interesse ihrer M itglieder die Vermittelung der Versicherungs
abschlüsse und das Einziehen der Prämien besorgen. W ird  hierfür 
auch dem Konsumverein von der Versicherungsanstalt etwas zu ver
güten sein, so fä llt doch jedenfalls ein Teil der Agentenprovision 
weg und unter allen Umständen die ziemlich hohe Abschlufsprovision. 
Aufserdem wird als Vorteil bezeichnet, dafs die M itglieder der 
Konsumvereine durch die Beamten des Vereins in sachgemäfser 
Weise aufgeklärt werden können, ohne dafs das beim Agenten 
vorliegende Interesse auf Abschlufs einer möglichst hohen Ver
sicherungssumme vorliegt. Die gegen diese Betätigung der Konsum
vereine geltend gemachten Bedenken scheinen m ir nicht durch
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schlagend. Wo die Verwendung der Konsumvereinsdividenden in 
dem oben erörterten Sinne nicht ausführbar, mag man doch auf 
diese Weise die vorhandenen Organisationen im Interesse der M it
glieder arbeiten lassen.

Eine grofse Förderung der Volksversicherung geschieht in der 
Schweiz durch die P o s t  v e r  w a 11 u n g , allerdings vorläufig nur soweit 
es sich um Versicherungen handelt die bei der gröfsten derartigen 
Gesellschaft der „Schweizerischen Reutenanstalt“ genommen werden 
sollen. Im  Jahre 1894 wurde zwischen dieser Anstalt und dem 
eidgenössischen Postdepartement eine Übereinkunft getroffen, wo
nach die schweizerische Postverwaltung den einzelnen Versicherten 
die Bezahlung und der schweizerischen Lebensversicherungs- und 
Rentenanstalt den Einzug der Beiträge dadurch ermöglicht, dafs 
sie die Leistung der Prämien in Fraukomarken gestattet und sich 
verpflichtet, dieselben unter Abzug einer Provision von 1 pOt. gegen 
Baargeld auszutauschen. Die Bezahlung der Prämie geschieht in 
der Weise, dafs der Versicherte im Laufe des Quartals auf einer 
Vierteljahreskarte 13 Marken auf klebt und sodann die Marken
karte in geschlossenem Umschlag an die schweizerische Lebens- 
versicherungs- und Rcntenaustalt in Zürich einsendet. lü r  die 
Zusendung der unbeklebteu Karte m it aufgedruckter Policenummer 
und Quittung für die vorgängig cingesandte beklebte Karte g ilt 
Drucksachentaxe. Neuerdings ist auch eine vereinfachte Zahlung 
m ittelst Postmaudates ermöglicht worden. Bezahlungen der ”V er- 
sicherteu an die Poststellen zu Händen der schweizerischen Lebens
versicherungs- und Reutenanstalt sind ausgeschlossen.

Nach einer besonderen Bestimmung dieses Vertrages behält 
sich das schweizerische Postdepartement vor, auch m it anderen 
Versicherungsanstalten ähnliche Verträge abzuschliefsen. Ferner 
sind die beiden kontrahierenden Teile berechtigt, diese Über
einkunft zu kündigen. Und endlich verpflichtet sich die schweize
rische Lebensversicherungs- und Reutenanstalt auf Verlangen die 
ganze Abteilung „Volksversicherung“ unentgeltlich __ m it allen Re
serven, Versicherungspapieren und Büchern au die schweizerische 
Eidgenossenschaft abzutreten. Sie sehen m. H., im Hintergründe 
dieser Vereinbarung erscheint das Projekt der V e r s t a a t l i c h u n g  
der V o l k s v e r s i c h e r u n g  und gerade von diesem Gesichtspunkte 
aus hat dieselbe allgemeineres erhöhtes Interesse.

ln  England wird Volksversicherung auch in Form der Renten-
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Versicherung getrieben. Für Deutschland ist in dieser Beziehung 
die schon erwähnte Kaiser-Wilhelms-Spende (Allgemeine Deutsche 
Stiftung für Altersrenten- und Kapitalienversicherung in Berlin) 
zu nennen.

Yerwandt ist die Idee des Herrn M u l l y  von O ppen r ied ,  
welcher im Jahre 1901 unter dem T ite l „Alters-Invaliditäts-Spar- 
kasse als Übergang zur allgemeinen Volksversicherung“ eine 
Brochüre hat erscheinen lassen, von welcher er sich grofse W irkung 
versprochen hat. K r schlägt vor, eine Sparversicherung in der 
h orm durchzuführen, dafs die aus den Spareinlagen gutzuschreibeuden 
Zinsen als einmalige Prämien fü r die Versicherung von aufge
schobenen Renten dienen sollen; ein au sich durchaus vernünftiger 
und praktischer Gedanke, der aber eigentlich in der Praxis schon 
längst durchgeführt ist, insofern eine ganze Reihe von Renten
anstalten die Versicherung sogenannter aufgeschobener Leibrenten 
m it Rückgewähr der Prämien betreibt. Was die praktische Be
deutung des Vorschlages anlangt, so mufs man sieh darüber klar 
sein, dafs die Einlagen verhältnismäfsig hohe sein müssen, wenn 
durch die aus denselben lliefsenden Zinsen sich eine halbwegs an
sehnliche Reute garantieren lassen soll. Diese A rt der Versiche
rung pafst weit mehr fü r den oberen Mittelstand und wäre viel
leicht auch gerade für die in Aussicht genommene Versicherung 
der Privatbeamten ein gutes Surrogat, solange der gesetzliche 
Zwang für diese nicht vorliegt. Als Ersatz der sogenannten kleinen 
Lebensversicherung und speziell für den Arbeiter ist eine solche 
Versicherung, die man wie erwähnt auch als die Versicherung von 
anfgeschobenen Leibrenten und Rückgewähr der hierfür geleisteten 
Einlagen ohne Zinsen auffassen kann, von keiner durchschlagenden 
Bedeutung. In Deutschland scheint m ir das Projekt um deswillen 
vorläufig nicht ohne Weiteres durchführbar, als ohne Änderung 
der Gesetzgebung die Sparkassen nicht schlechthin Versicherungs- 
Institutionen einführen können.

Es würde sich also, wenn man dem Plan näher treten will, 
darum handeln, ob es sich als empfehlenswert erweist, von den 
Sparkassen einen beliebigen Teil der Zinsen an Versicheruugs- 
institute abflihren zu lassen, etwa so wie die Konsumvereins- 
Dividenden zur Bestreitung von Lebensversicherungsprämien dienen 
sollen. Ob eine solche Verwendung der Zinsen von eingelegten 
Sparguthaben, welche sich der Einleger in ihrer ursprünglichen
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Höhe unter allen Umständen erhalten w ill, nicht ebensoviel oder 
mehr Berechtigung hätte, wie z. B. der Plan des Herrn S c he r l ,  
die ersten Jahreszinsen der Spareinlagen als Einlagen fü r eine 
Prämienlotterie zu benutzen, wäre allerdings erwägenswert. R ichtig 
ist bei solchen Versuchen der Grundgedanke, dafs dem Sparer in 
vielen Fällen hauptsächlich daran gelegen sein wird, das eingelegte 
Kapital, sei es auch noch so klein, für späteren Bedarf voll zurück
zulegen und die Sparer sich weniger dessen bewufst sind, dafs 
durch die W irkung des Zinseszinses die Spareinlage im  Laufe der 
Zeit sich erheblich vergröfsert. Jedenfalls tr if f t  für einen Teil 
der Sparer zu, dafs die Sparkasse ihnen in erster Linie als das
jenige Institu t erscheint, welches vor der Verlockung schützt, den 
erübrigten Spargroschen für weniger notwendige Bedürfnisse aus
zugeben, während eine Verwendung der ersparten Zinsen zu anderen 
Zwecken ihnen nicht unplausibel erscheinen würde. Schlielslich 
w ir ft sich aber dabei doch die prinzipielle Frage auf, ob man die 
segensreich wirkenden Sparkassen in ihrem Betriebe stören soll 
und man behandelt vielleicht vorläufig die Frage der Volksver
sicherung zunächst getrennt von der Sparkassenpolitik.

Sicherlich wird den Sparkassen in ihrer jetzigen Verfassung 
m it dem weiteren Ausbau und der Ausbreitung der Volksversiche
rung ein gefährlicher Konkurrent' erwachsen. Im  Interesse des 
Volkswohles liegt es, wenn beide Institutionen neben einander 
segensreich wirken. Andererseits ist allerdings auch kein Grund 
vorhanden, warum nicht da, wo geeigneter Boden vorhanden, eine 
A n s t a l t  besondere r  A r t  lebensfähig sein sollte, welche sich 
gleichzeitig beiden Aufgaben widmet, die innerlich insofern ver
wandt sind, als ja die Lebensversicherung in hohem Mafse Spar
zwecken dient.

Durch die W ahl einer Versicherung in der Form, wie sie die 
oben erwähnten Anstalten oder Projekte vorsehen, dafs durch 
kleine einmalige Einlagen aufgeschobene Renten versichert werden, 
erscheint der Spareffekt dem Laien natürlich weniger grofs, als 
wenn durch einmalige Einlagen beim Todesfall oder bei Erreichung 
eines bestimmten Lebensalters auf einmal zur Auszahlung ge
langende Summen versichert werden sollen.

Es erscheint vielleicht angezeigt, hier einige allgemeine Be
merkungen über das V e r h ä l t n i s  von K a p i t a l -  und R e n t e n 
v e r s i c h e r u n g  einzuflechten, speziell m it Rücksicht auf das uns 
auch hier beschäftigende Problem der Reliktenversorgung.
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Die Lebeus-Kajritalversicherung w ill bekanntlich in erster 
Linie fü r den Fall des Ablebens des Versicherten, eventuell 
spätestens bei Erreichung eines bestimmten Alters eiue Summe 
bereitstellen, welche dazu dienen soll, den Hinterbliebenen den 
Verlust des Ernährers bis zu einem gewissen Grade zu ersetzen. 
Die W itwen- und Waisen Versorgung, wenigstens so wie sie inner
halb des Rahmens der Arbeiterversicherungs-Gesetzgebung ange
strebt w ird, w ill zwar im Prinzip das gleiche, die Form ist aber 
eine wesentlich andere, insofern es sich hier um die Gewährung 
einer bestimmten Rente handelt, welche von der Lebensdauer der 
Relikten abhängig ist, während das durch die Lebensversicherung 
hinterlassene Kapital den Erben zur freien Verfügung bleibt. 
Selbstverständlich könnte ein solches Kapital nach dem Tode des 
Ernährers jederzeit dazu benutzt werden, um durch den Einkauf 
bei einer Rentenanstalt den hinterlassenen Wi twen oder Waisen 
eine Rente von beliebiger Dauer, d. h. auf Lebenszeit oder bis 
zur Erreichung eines bestimmten Lebensalters sicherzustellen. Ver
sicherungstechnisch betrachtet läfst sich bei Abschlufs einer Lebens
versicherung, wenn die eventuellen Hinterbliebenen zur Zeit der 
Versicherungsnahme bezeichnet werden können, stets ausrechueu 
und vertragsmäfsig bestimmen, welche Renten an diese Hinter
bliebenen, für den Fall sie den'Versicherten überleben, vom Tode 
des Letzteren an gewährt werden können.

Im gewöhnlichen Lebensversicherungsgeschäfte sind solche 
„Überlebensrenteu“ wenig mehr gebräuchlich, obwohl sie eigent
lich genau die richtige Form der Versicherung von W itwen- und 
Waisenpensionen darstellen. Der Grund liegt wohl darin, dafs es 
beim Privatversicherungsgeschäfte dem einzelnen Versicherungs
nehmer unsympathisch ist, eine Versicherung abzuschliefsen, bei 
welcher nicht bestimmt vorausgesagt werden kann, ob der Ver
sicherungsfall w irklich eintreten wird. Da die Wahrscheinlichkeit, 
dafs in einer bestimmten Zahl von Fällen der Versicherte seine 
Angehörigen, d. h. die zu versorgenden Personen überlebt, die 
Versicherungsprämie herunterdrückt, so käme eine solche Witwen- 
und Waiseuversicherung zwar im  allgemeinen dem Versicherungs
nehmer b illiger, als eine Kapitalversicherung auf seinen Todesfall, 
welcher unter allen Umständen zur Auszahlung gelangen mufs. 
Aber wie gesagt, die Hingabe der Prämien ä fond perdu ist aus 
begreiflichen Gründen nicht beliebt. W ird  aber die Form der
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Versicherung m it Prämienrückgewähr gewählt für den fa l l ,  dafs 
die zu versorgenden Personen vor dem Versorger m it lod ab
gehen, so erhöht sich die Prämie in unverhältnismäfsiger Weise. 
Es ist deshalb begreiflich, dafs man in Privatkreisen im allge
meinen die Form der Kapitalversicherung für die Versorgung der 
Relikten wählt, obwohl die Versicherung der Rente für H in te r
bliebene gewisse Vorzüge hat. Dieser Vorzug besteht der Haupt
sache nach darin, dafs die Garantie besteht, dafs an die H in ter
bliebenen zeitlebens oder auf die vorgesehene Dauer tatsächlich 
eine Rente zur Auszahlung gelangt, deren Gröfse von vornherein 
bestimmt ist, während im anderen Falle, wenn man das Kapital 
im Todesfälle des Ernährers zum Ankauf einer Reute benutzen 
w ill, diese Rente sich verschieden bemifst, je nach dem A lter, in 
welchem sich die Wi twe oder die Waisen zur Zeit des Todes des 
Ernährers tatsächlich befinden. Eine junge W itwe erhält unter 
sonst gleichen Umständen daher aus dem gleichen Versicherungs
kapital eine sehr viel niedrigere Jahresrente, als eine Frau, welche 
erst in vorgerücktem Lebensalter ihren Mann verliert.

W ird von Anfang au die Rentenversicherung gewählt, so 
wird versicherungstechnisch betrachtet die Höhe der Rente bezw. 
die Prämie nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
bestimmt, so dafs die Witwenrente, welche durch eine bestimmte 
Prämie versichert werden kann, hei einer bestimmten Alters- 
kombinatiou der Ehegatten stets die gleiche ist, gleichviel^ ob dann 
der Tod des Mannes schlielslich früher oder später e in tritt.

Bei der Kapitalversicherung, welche eine bestimmte Summe in die 
Hände der Erben legt, bleibt es dagegen nach diesen Ausführungen 
unter Umständen ungewifs, inwieweit dieselbe für die Versicherung 
einer gewissen Rente ausreicht; aufserdem besteht die Gefahr, dafs 
das Kapital von den Versicherten aufgebraucht wird, ohne dafs 
die Zukunft auf weiter hinaus sichergestellt erscheint, was durch 
die Rentenversicherung immer bezweckt wird.

Auf Grund dieser Überlegungen kann man sagen, dafs so 
weit es sich um die zwangsweise Relikten Versorgung handelt, die 
Form der Rentenversicherung als die richtigere erscheint, und 
man denkt, wenn von W itwen- und Waisenversicherung die Rede 
ist, auch ausschließlich au die Versicherung von W itwen- und 
Waisenrenten, wie sie z. B. bei der Fürsorge für Beamte, W itwen- 
und Waisen-Pensionen die Regel bilden. Etwas anderes ist es um
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die Sache, soweit von fre iw illiger Reliktenversorgung die Rede ist. 
Sehliefslich schickt sich eben Eines nicht für Alle, und, abgesehen von 
der Versicherung des Existenzminimums, wie es durch die W itwen- 
und Waisen Versicherung der Arbeiter geboten werden soll, wird 
in  vielen Fällen eine Kapitalversicherung ihren Zweck besser er
füllen, als eine Rentenversicherung.

Dafs in dem Privatversicherungsgeschäft die Rentenversicherung 
gegenüber der Kapitalversicherung eine so geringe Rolle spielt, 
hat seine Ursache allerdings vielleicht doch auch noch darin, dafs 
das Publikum sich über die Vorteile der Rentenversicherung nicht 
genügend klar ist und den W ert der freien Disposition über das 
hinterlassene Versicherungskapital wohl zu hoch einschätzt.

Die heute fast allgemein üblich gewordene Form der Kapital
versicherung ist bekanntlich die a bgek ü rz te  Lebe n s v e rs i c h e 
r u n g ,  wohl auch „gemischte Versicherung“ genannt, bei welcher 
das Kapital zur Auszahlung gelaugt, wenn der Versicherte ein be
stimmtes Lebensalter erreicht oder aber schon im Falle des Todes 
für den Fall dieser früher eintreten sollte. Diese Form der Ver
sicherung hat sich erst in den letzten Jahrzehnten eingebürgert 
uud w ird einesteils von den Gesellschaften gegenüber der reinen 
Todesfallversicherung betrieben, weil sich bei dieser Form die 
Zahl der an den Versicherten zu gewährenden Dividenden im Voraus 
überblicken läfst, während bei der reinen Todesfallversicherung bei 
steigenden Dividenden der langlebige Versicherte späterhin anstatt 
eine Prämie zu zahlen noch eine Rente zu beanspruchen hat; von 
Seiten des versicherungsuehmeuden Publikums wird diese Form m it 
vollem Recht um deswillen immer häufiger gewählt, weil sie dem 
Versicherten unter Umständen gestattet, noch bei Lebzeiten über 
das betreffende Kapital zu disponieren und weil bei derselben der 
Charakter der Sparversicherung, welche einer Altersversorgung 
des Versicherten selbst dient, sofort zum Ausdrucke kommt. Wenn 
der Versicherte, fü r den Fall er das vorausgesetzte Lebensalter 
erreicht, die Versicherungssumme ä fond perdu in eine Renten
anstalt einzahlt, kann er sich auf diese Weise eine lebenslängliche 
Alterspension sichern. Dabei ist der Versicherte schon zur Zeit 
der Versicherungsuahme im stände, sich ungefähr zu berechnen, 
welches Kapital er versichert haben mufs, wenn er von einem 
bestimmten Lebensalter ab sich eine bestimmte Rente sichern will, 
die Eutschliefsung über die Hingabe dieses Kapitals sich aber
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noch Vorbehalten w ill, ln  gleicher Weise kann die Dauer der 
gemischten Versicherung sehr gut so gewählt werden, dafs sie 
gleichzeitig die Zwecke erfü llt, welche auf andere, aber weniger 
rationelle Weise durch die sogenannten Aussteuer-, Studien-, 
Militärdienst-Versicherungen usw. für Töchter und Söhne ange
strebt werden. Wenn z. B. ein dreifsigjähriger Vater bei der 
Geburt eines Kindes diesem für das zwanzigste Lebensjahr eine 
bestimmte Summe sichern w ill, so ist es zweckmäfsig, wenn er 
auf sein Leben eine gemischte Versicherung auf das 50. Lebens
jahr nimmt, welche noch den Vorzug bietet, dafs im Falle seines 
früheren Todes die Versorgung seines Kindes nicht in Folge unter
lassener Prämienzahlungen usw. in dem ursprünglich beabsichtigten 
Mafse unterbleibt.

Die gemischte Todesfallversicherung e rfü llt jedenfalls die 
Zwecke einer Altersversorgung einerseits und einer Reliktenver- 
sorgung andererseits und es hängt nur von dem richtigen U rte il 
des Versicherungsnehmers ab, seine Prämienleistungen ins richtige 
Verhältnis zu seinen Einnahmen und zu den der Fürsorge für die 
Zukunft entsprechenden Anforderungen zu stellen. Immerhin 
würde bei einer allgemeinen Volksversicherung, welche auch der 
W itwen- und Waisenversicherung dienen soll, vielleicht die reine 
Todesfallversicherung doch gewisse Vorzüge geniefsen, weil sie 
wesentlich niedrigere Prämien beansprucht. Es entfällt dann ebeu 
die eventuelle Altersversorgung, während die gemischte Versiche
rung, wie schon angedeutet, z u g le i c h  der Alters- und Relikten- 
versorgung dient.

Sehen wi r,  um ein Urteil zu gewinnen, wie hoch eine 
Lebensversicherungssumme sein mufs, damit sie notdürftigerweise 
diesen beiderlei Zwecken dient. W ir wollen einmal folgende 
Rechnung in runden Zahlen machen, nur um ein ungefähres Bild 
zu gewinnen. Nehmen w ir an, ein versicherungspflichtiger Arbeiter 
habe sich eine verhältuismäfsig hohe Invalidenrente erdieut. Unter 
der Voraussetzung, dafs der Versicherte m it dem 16. Lebensjahr 
in die Versicherungspflicht eiugetreten und stets in  der höchsten 
(V.) Lohnklasse versichert gewesen ist, würde die Invalidenrente 
im 60. Lebensjahr, also nach 44jähriger Versicherungsdauer etwas 
über 420 Mk. betragen (Gruudtaxe 100 Mk., Reichszuschufs 50 Mk., 
Steigerung für 2288 Wochen ä 12 Pf. 274,56 M k., zusammen 
424,56 Mk.). Für die Versicherung einer aufgeschobenen Rente vom
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16. auf das 60. Lebensjahr im Betrage von 400 Mk. wären bei 
einer Rentenanstalt in runder Summe ungefähr 100 Mk. Jahres
prämie erforderlich und fü r eine solche jährliche Prämie von 
100 Mk. könnte sich andererseits eine 16jährige Person eine m it 
dem 60. Lebensjahr zur Auszahlung kommende Kapitalversicherung 
von rund 5000 Mk. erwerben.

Damit stimmt überein, dafs ein 60jähriger für 5000 Mk. 
Kapital eine Leibrente ( A l t e r s r e n t e )  von 400— 500 Mk. erwerben 
kann. Vergleichsweise sei erwähnt, dafs bei der reichsgesetzlichen 
Invalidenversicherung für den einzelnen Arbeiter in der V . Lohn
klasse eine Jahresprämie von nur 18,72 Mk. aufgewendet werden 
mufs.

Hinterläfst der Versicherte in unserem Beispiele das Kapital 
von 5000 Mk. seiner W itwe, so richtet sich die Höhe der an die
selbe zu leistenden Rente, wenn das Kapital nach dem Tode des 
Mannes für sie in eine Rentenanstalt eingelegt w ird , nach dem 
A lter der W itwe und würde im praktischen Falle wohl auch das 
Maximum von 400— 500 Mk. nicht überschreiten.

Nehmen w ir m it Rücksicht auf die Höhe der Prämie an, 
ein Versicherungskapital von nur 2500 Mk. (Maximalrente 200 Mk. 
fü r den Versicherten oder dessen W itwe gegen einen wöchent
lichen Beitrag von 1 Mk.) müfste in dem angedeuteten Sinne für 
eine kleine Alters- und Reliktenversorgung genügen, so steht durch 
diese ganz oberflächlichen Betrachtungen jedenfalls so viel fest, 
dafs die Altersversorgung und Reliktenversorgung auch der untersten 
Volksschichten innerhalb des Rahmens sich bewegen mufs, welcher 
je tz t schon dem re g u lä r e n  Leben sve rs iche rungsgeschä f te  
dient und dafs die sogenannte V o l k s -  oder  k le ine  Leb e n s 
v e r s i c h e r u n g  m i t  i h r e n  k le in e n  Bet rägen  v ie l  zu w e i t  
h i n t e r  dem B edü r fn i s s e  z u r ü c k b l e i b t .  W ie ich beute schon 
ausgeführt habe, kann diese höchstens der Versicherung eines so
genannten S te rbege ldes  dienen, welches beim Tode des Ernährers 
die ersten Bedürfnisse deckt und vielleicht auch den H inter
bliebenen, welche sich einen selbständigen Erwerb suchen müssen, 
das nötige kleine Betriebskapital schafft. Diese kleine Lebens
versicherung w ird neben der regulären Lebensversicherung ihre 
Bedeutung behalten, nicht aber die Aufgabe der Reliktenver
sorgung erfüllen können. W ill man die kleine Lebensversicherung 
für gröfsere Summen als je tz t geschieht, in Anspruch nehmen,



31

so wird sie bei dem zur Zeit üblichen Tarifirungssystern zu teuer. 
Entsprechende Abänderungsvorschläge sind in dem erwähnten 
Hitze’schen System enthalten.

Dafs übrigens das eigentliche Lebensversicherungsgeschäft 
vorwiegend der Versicherung von Summen dient, welche in 
Anbetracht des oben Gesagten durchaus nicht als hoch bezeichnet 
werden können, sondern sich innerhalb der Grenzen halten, welche 
eine halbwegs ausreichende Reliktenversorgnug voraussetzt, ergibt 
sich aus der Statistik der deutschen Lebensversicherungsgesell
schaften, nach welchen nahezu zwei D ritte l aller Versicherten 
höchstens ein Kapital von 3000 Mk. versichert haben und nur 
7’ /2 pCt. der Gesamtzahl mehr wie 10 000 Mk. Sie sehen also 
wie gering verhältuismäfsig der Zahl nach die grölseren Versiche
rungssummen sind.

So kommen w ir zu dem Schlüsse, dafs die g e w ö h n l i c h e  
L e b e n s v e rs i c h e ru n g  noch mehr Eingang in die weitesten Volks-» 
kreise suchen mufs und dazu ist vor allem nötig, dafs einzelne 
Versicherungsmodalitäten besser ausgebaut werden, namentlich: 
erstens die Todesfall-Versicherung m it B e f r e i u n g  von der  
P r ä m ie n z a h lu n g  im I n v a l i d i t ä t s f a l l e  und zweitens die soge
nannte V e r s i c h e r u n g  m i n d e r w e r t i g e r  Leben welche Personen 
m it nicht ganz normaler Gesundheit unter gewissen Bedingungen 
den Abschlnfs einer Versicherung ermöglicht. Hierauf ist hier 
nicht näher einzugehen; ich möchte nur betonen, dafs es im Inter
esse der Popularisierung der Versicherungsidee und im wohlver
standenen Interesse der Gesellschaften liegen würde, die Einführung 
solcher Versicherungszweige zu propagieren, anstatt dafs dem 
Publikum in den Prospekten unendlich viele Kombinationen aller 
Ar t ,  Versicherungen m it Dividenden, Prämienrückgewähr und 
Bonifikationen geboten werden, welche den Versicherungsnehmer 
im Unklaren darüber lassen, was er eigentlich zu bean
spruchen hat.

ln  diesem Zusammenhänge kann noch eines interessanten Ver
suches gedacht werden, welcher eben in St. Gallen zur Durch
führung; kommt und m. W . einzig in seiner A r t dasteht, insofern 
es sich um eine f r e i w i l l i g e  V o l k s v e r s i c h e r u n g  m i t  Staa ts-  
U n te r s t ü t z u n g  handelt. Die Bestimmungen über die „Bürger
liche Lebens- und Altersversicherung“ , welche den Verhandlungs
gegenstand der Geuossenbürger-Versammlung der Stadt St. Gallen
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vom 6. Dezember 1903 bildeten, beziehen sich im ersten Teile 
darauf, dafs die Ortsgemeinde m it der schweizerischen Lebens- 
versicherungs- und Rentenaustalt in Zürich die Vereinbarung ge
troffen hat, dafs alle von Bürgern der Ortsgemeinde in St. Gallen 
m it dieser Anstalt abgeschlossenen Versicherungsverträge besondere 
Vergünstigungen geniefsen sollen, die im Erlafs der Policengebühr, 
in einer Ermäfsigung der ersten Prämieugebühr um 8 pro mille der 
Versicherungssumme und in Ermäfsigungen der folgenden Jahres
prämien um 3 pCt. (nach Abzug des jeweiligen Gewinnanteils) 
bestehen sollen. Dieser Teil des Unternehmens charakterisiert 
sich also lediglich als eine Kollektiv-Versicherung grofsen Stiles, 
bei welcher die Gewährung gewisser Vergünstigungen ja  vielfach 
üblich ist. Der grofse W urf, den die Ortsgemeinde nach der E r
richtung der allgemeinen Volksvei’sicherung hin getan hat, besteht 
aber nun darin, dafs männliche Familienvorstände, die Bürger der 
Ortsgemeinde sind und in St. Gallen oder einer der Aufseu- 
gemeinden wohnen, eine Beitragsleistung seitens des Stockamts 
beanspruchen können, sofern sie im A lte r von mindestens 30 Jahren 
aber nicht mehr als 49 Jahren eine Lebens- und Altersversicherung 
auf den Todesfall oder das erreichte 60. Altersjahr verbunden m it 
Invaliditätsversicherung im Betrage von 4000 Frs. nehmen, und 
zwar besteht diese Beitragsleistung der Kommune in Übernahme 
des auf die Invaliditätsversicherung entfallenden Prämienzuschlags 
und in einem nach den Verhältnissen des Versicherten zu be
stimmenden Beitrage an dem Rest der Prämie bis zur Hälfte ihres 
Betrages. Die Versicherungssumme von maximal 4000 Frs. wurde 
als einheitlicher Versicherungsansatz festgestellt, weil, wie die 
Motive sagen, eine geringere Summe für nachhaltige Unterstützung 
nicht hinreichend schien, eine höhere aber die Ortsverwaltung zu 
stark belastet hätte. Auf diesem Wege soll der Verarmung des 
ortsbürgerlichen Teiles der Bevölkerung vorgebeugt und die 
städtische Armenpflege grundsätzlich auf einen anderen Boden 
gestellt werden. W ir haben hier also ausgesprochenermafsen den 
Versuch zu einer freiw illigen Volksversicherung grofseu Stiles, bei 
welchem ein Zuschufs aus öffentlichen M itte ln  zunächst an die 
bedürftigen Elemente der Bürgerschaft geleistet wird.

Schon aus den bisherigen Erörterungen geht wohl zur Genüge 
hervor, dafs man den Begriff der Volksversicherung, wenn man 
sich auf einen höheren Standpunkt stellen w ill, wohl etwas weiter
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fassen mufs, als in dem beschränkten Begriff der sogenannten 
„kleinen Lebensversicherung“ liegt.

Die Forderung, die man an eine Volks Versicherung im allge
meinsten Sinne stellen kann, wäre die, dafs für die breitesten 
Massen der Bevölkerung Fürsorge für den Fall der Erwerbs
unfähigkeit in Verbindung, m it einer Altersversorgung und einer 
Versorgung der Hinterbliebenen im Todesfälle des Ernährers ge
troffen wird.

Sellen w ir von der Kranken- und Unfallversicherung und 
der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit aus Gründen, deren E r
örterung hier zu weit führen würde, ab, so interessiert uns das 
Problem der Versicherung von Invaliden-, Alters-, W itwen- und 
Waisenrenten.

Im  Rahmen unserer deutschen Arbeiterversicheruugs-Gesetz- 
gebung, die vorläufig noch als unerreichtes Muster dasteht, 
haben wir in Deutschland zunächst durch das Reichsgesetz 
vom 22. Juni 1889, in der neueren Fassung von 1899, 
die Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter auf Grund 
des Versicherungszwanges zur Durchführung gebracht, während 
bekanntlich die W itwen- und Waisenversicherung wegen der enorm 
hohen Kosten zunächst noch nicht spruchreif ist. Erst neuerdings 
hat Staatssekretär G r a f  Posadow sky  erklärt, dafs demnächst 
eine Denkschrift erscheinen werde, aus welcher hervorgeht, dafs die 
vom Reichstag gelegentlich der Beratung der Zolltarifvorlage be
schlossene Einrichtung der W itwen- und Waisenversicherung der 
Arbeiter bis zum Jahre 1910 nur insoweit durchführbar sein wird,- 
als sie auf die Versicherung der bedürftigen Witwen sich erstreckt 
und dafs dieselbe ohne eigeue Beiträge der Arbeiter nicht durch
führbar sein wird. Letzteres ist auch selbstverständlich.

Bezüglich der Fürsorge für den Fall der-Invalid itä t und des 
Alters sind bekanntlich schon seit längerem Bestrebungen im 
Gange, welche die Ausdehnung der reichsgesetzlichen Versicherungs
pflicht auf diesem Gebiete für weitere Volkskreise zum Ziele 
haben. Es ist ein Zeichen für die segensreiche W irkung unserer 
obligatorischen Arbeiterversicherung, die in ihrem wichtigsten 
Teile nur gegen eine starke Opposition im Reichstage zur E in
führung hat gelangen können und in der ersten Zeit ihres Be
stehens noch m it einer starken Abneigung der beteiligten Kreise 
zu rechnen hatte, dafs nun auf allen Seiten der Wunsch hervor

3
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t r i t t ,  diese zwangsweise Fürsorge weiter ausgedehnt zu sehen. 
Erst kürzlich ist dies wieder durch die Verhandlungen im deutschen 
Reichstag zuin Ausdruck gekommen, welche dadurch veranlafst 
waren, dafs die Reichsregierung interpelliert wurde, welche Schritte 
sie zu tun gedenke, um dem Wunsche der H a n d w e r k e r  ent
gegenzukommen, wonach auch für diese die obligatorische A lters- 
und Invalidenversicherung eingeführt werden möchte. Die von dem 
Grafen Posadowsky abgegebene Erklärung gipfelt darin, dafs es ein 
äufserst gefährlicher Grundsatz sei, auszusprechen, dafs alle 
schwächeren Volkskreise Anspruch bezüglich der Sicherung ihrer 
Zukunft haben sollen. Aus der Übernahme der Verpflichtung, 
auch für die selbständigen Handwerker zu sorgen, folge sofort, 
dafs auch Kaufleute und Bauern, Künstler und Gelehrte, schliefs- 
lich Arzte und Apotheker, die auch eine unsichere Zukunft haben, 
die Versicherung beanspruchen werden. Die Ausdehnung der 
Versicherung nach dieser Richtung hätte sehr ernste finanzielle 
Gefahren für den Staat, abgesehen davon, dafs durch die Über
treibung dieser A rt des Versicherungsprinzips die eigene Kraft, 
sich die Zukunft sicherzustellen, vollkommen gelähmt werde.

Tatsächlich pochen ja  auch bereits, wie Graf Posadowsky sich 
ausdrückte, die P r i v a t b e a m t e n  an den Pforten des Reiches und 
es läfst sich nicht verkenueu, dafs die auf Herbeiführung einer 
allgemeinen Pensionsfürsorge gerichteten Bestrebungen immer 
weitere Kreise erfassen werden.

Nach der Erklärung des Staatssekretärs steht aber die Reichs
regierung, augenblicklich noch auf dem Standpunkt, dafs die öffent
lich rechtliche Versicherung sich zunächst auf diejenigen Kreise 
beschränken soll, welche des Schutzes und der Fürsorge am 
bedürftigsten sind, nämlich auf die eigentliche arbeitende Be
völkerung im engeren Sinne.

Georg A d l e r ,  welcher zuerst dafür eingetreten ist, dafs die 
Ausdehnung der Arbeiterversicherung zunächst nur den Hand
werkerstand umfassen solle, hat in seinem Buche über die „Epochen 
der deutschen Hand werker-Politik“ darauf hingewiesen, dafs erst 
unter dem Einflufs des Kapitalismus die Frage der allgemeinen 
Volksversicherung sich zu der E'rage der Versicherung der Arbeiter 
verdichtet hat, während ältere Nationalökonomeu von Anfang an 
das Problem weiter gefafst haben.

In  der Antwort  des Staatssekretärs Graf Posadowsky auf die
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erwähute Interpellation ist die Frage, wie sich die Reichsregierung 
dazu stellen würde, einen Versicherungszwang für weitere Kreise 
einzuführen, ohne dafs dabe i  das R e ic h  f i n a n z i e l l  in A n 
sp ruch  genommen werde,  nicht erörtert worden. Die Frage der 
Ausdehnung des Versicherungszwanges in dieser Richtung wäre aber 
sehr wohl diskutabel und es ist nicht ausgeschlossen, dafs später
hin in  dieser Richtung der erste Schritt zu einer allgemeinen 
Volks Versicherung geschieht. V ielleicht aber kommt zunächst 
einmal wieder der m. E. noch immer diskutable Vorschlag Schäffles 
zu Ehren, den er in seinem bekannten Buche über den korpora
tiven Hilfskassenzwaug (1884) ausgesprochen hat, dafs nämlich 
Institutionen geschaffen werden sollen, welche einerseits der Zwangs
versicherung, andererseits der freiw illigen Versicherung im weitesten 
Umfange dienen. In solcher Weise war ja wie ich oben aus
führte die Einrichtung der R en te nspa rkassen  gedacht, und 
könnte die Versicherung kleiner Kapitalien durch einmalige Spar
einlagen bei den Landesversicherungsanstalteu bewirkt werden.

Zum Schlüsse möchte ich noch darauf hiuweisen, dafs die 
allgemeine Volks Versicherung, welche sich nicht nur auf die un
selbständigen Arbeiter, deren Jahreseinkommen einen bestimmten 
Betrag nicht übersteigt, beschränkt, von verschiedenen Seiten ge
fordert ist, so unter Anderem von dem bekannten badischen 
Landtagsabgeordneten M u s e r  und für die Schweiz von D r e x l e r ,  
welcher in seiner Broschüre über das „Recht aut Arbeit und die 
allgemeine Volksversicherung“ die Durchführung der letzteren im 
Anschlufs an die territoria le Einteilung des Landes durch die 
Gemeinden und Kantonsbehörden verlangt. R ichtig ist jedenfalls, 
dafs die Ergebnisse der E i n k o m m e n s t a t i s t i k  durchaus dafür 
sprechen, dafs es ein verschwindend kleiner Te il der Bevölkerung 
ist, welcher an einer solchen allgemeinen Existenzversicherung m it 
Rücksicht auf seine besseren Einkommensverhältnisse kein In te r
esse haben würde und dafs es durchaus nicht absurd erscheinen 
kann, wenn man eine allgemeine Volksversicherung ohne Rücksicht 
auf das Ansehen der Person zur Durchführung vorschlagen will, 
da die Erfahrung des täglichen Lebens lehrt, wie aufserordentlich 
zahlreich die Fälle sind, in welchen ursprünglich wohlsituierte 
Personen verschuldet oder unverschuldet in Not geraten und jeder 
Existenzmittel beraubt dies noch viel härter empfinden, als der 
aus den niederen Volksschichten Hervorgegangeue.

3*
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Allgemeine Volksversicherung oder Existenzversicherung kann 
etwas anderes als die Versicherung des E x i s t e n z m in im u m s  
aber nicht bezwecken. Von diesem Grundsätze geht auch unsere 
obligatorische Arbeiterversicherung aus. Was aber die Notwendig
keit der wenn auch nur allmählichen Einführung eines allgemeinen 
Versicherungszwanges bedeutet, so wird von den Verteidigern 
desselben hervorgehoben, dafs von der durch das Invalidengesetz 
in seiner neueren Fassung geschaffenen Möglichkeit der freiw illigen 
Versicherungsuahme weiterer Kreise bei den zur Durchführung 
der Arbeiterversicherung organisierten öffentlichen Versicherungs
anstalten (es handelt sich dabei vornehmlich um Kleingewerbe
treibende m it höchstens 2 Gehilfen, Betriebsbeamte usw.) bisher 
nur ein aufserordentlich geringer Gebrauch gemacht wird. Und 
eine weitere Illustrierung der Tatsache, dafs die volle Erkenntnis 
von der Bedeutung der Versicherung des Existenzminimums noch 
nicht in alle Kreise gedrungen ist, liefert der Umstand, dafs die 
aus der Versiclieruugspüicht Ausscheidenden sich unverständiger
weise ihre Beiträge soweit angängig zurückerstatten lassen, anstatt 
durch freiw illige Weiterzahlung der Beiträge sich für spätere 
Zeiten eine Rente zu sichern. Es ist dies nur ein Zeichen dafür, 
einmal, dafs die beteiligten Kreise nicht genügend aufgeklärt sind, 
was ihrem Besten dient und zweitens, dafs viele sorglos in die 
Zukunft blicken m it dem Tröste, wenn es schlecht geht, werde 
die Allgemeinheit schon für sie oder die Hinterbliebenen sorgen 
müssen.

Doch ist anzunehmen, dafs der Versichernngsgedanke, we lcher  
in  so ausgeze ichne te r  W e ise  das P r i n z i p  der  Se lbs th i l f e  
und das P r i n z i p  genosse nscha f t l i chen  Zusammenschlusses 
in sich v e r e in ig t ,  immer tiefere Wurzeln im wirtschaftlichen 
Leben des Volkes schlägt und siegreich Vordringen wird. Und 
m it diesem Wunsche schliefse ich als ein überzeugter Anhänger 
und Verfechter jeder auf gesunder Grundlage beruhenden Ver
sicherungseinrichtung, —  aber weit entfernt von der Auffassung, 
dafs die Befriedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse sich am zweck- 
mäfsigsten nur je in  bestimmter Form bewirken lasse vielmehr 
durchdrungen von der Notwendigkeit individueller Behandlung 
gerade solcher Fragen, bei welchen die wirtschaftliche Lage des 
Einzelnen in Betracht kommt. Und wenn ich persönlich auch vor 
der Forderung einer allgemeinen Existenzversicherung, d. h. des
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Zwanges  zur  V e r s i c h e r u n g  eines E x i s t e n z m in im u m s ,  wie 
schon angedeutet, nicht zurückschrecken würde, so verhehle ich 
m ir dabei nicht, dafs durch eine solche Mafsnahme zwar eine 
Umgestaltung der Lebensverhältnisse weiter bedürftiger Schichten 
der Bevölkerung herbeigeführt werden, nicht aber die Frage der 
Volksversorgung im weiteren Sinne gelöst werden kann. Wie 
weit man die Zwangsversicherung, durchdrungen von der hohen 
Aufgabe des Staates, für die W ohlfahrt der Einzelglieder bedacht 
zu sein, auch ausbauen mag: F r e i w i l l i g e s  Sparen  uud f r e i 
w i l l i g e  V e rs i c h e ru n g  zur Sicherstellung der eigenen Person 
im  A lte r und zur Versorgung der Relikten werden nach wie vor 
ihre ethische und wirtschaftliche Bedeutung — für den Einzelnen, 
wie für die Allgemeinheit —  voll behalten.
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K l e i n e r e  A u f s ä t z e  u n d  M i t t e i l u n g e n  über „Volksversicherung“ 
finden sich fortgesetzt in  den bekannten F a c h z e i t s c h r i f t e n  von 
E h r e n z w e i g ,  E i g n e r ,  M a s i u s ,  N e u m a n n ,  Schade ,  T a r n k e ,  
W  a l l  m a n n  usw.

Über L e b e n s v e r s i c h e r u n g  im  Allgemeinen orientieren:

B r ä m e r ,  Das Versicherungswesen. Leipzig, Hirschfeld, 1894. M it L ite 
raturnachweis über Lebensversicherung.

E l s t e r ,  Die Lebensversicherung in  Deutschland. Jena, 1880.
— A rtike l „Lebensversicherung“ im  W örterbuch des deutschen Ver

waltungsrechts, herausgegeben von Stengel. Freiburg, Mohr. 
E m m i n g h a u s ,  A rtik e l „Lebensversicherung“ im  Handwörterbuch der 

Staatswissenschaften. Jena, Fischer.
G e b a u e r ,  Die sogenannte Lebensversicherung. Jena, 1895. 
v. I l e c k e l ,  A rtik e l „Lebensversicherung“ im  W örterbuch der Volks

w irtschaft, herausgegeben von Elster. Jena, Fischer.
K a r u p ,  Lehrbuch der Lebensversicherung. 2. Aufl. Leipzig, 1885. 
W a g n e r ,  A do lf, A bschn itt „Versicherungswesen“ in  v. Schönbergs 

Handbuch der Politischen Ökonomie. Tübingen, Laupp.

Zur raschen Orientierung über die A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  
dienen neben den betr. A rtike ln  in  den oben erwähnten Handbüchern:

B ö d i k e r ,  Die Arbeiterversicherung in  den europäischen Staaten. 
Leipzig, 1895.

L a f s  und Z a h n ,  E inrichtung und W irkung der deutschen A rbe ite r
versicherung. Denkschrift fü r  die Weltausstellung zu Paris 1900. 
Berlin , Asher &  Co.

A m t l i c h e  N a c h r i c h t e n  des K e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t e s .  Berlin, 
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A t l a s  u n d  S t a t i s t i k  der Arbeiterversicheruug des deutschen Reiches 
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Die m it einem * verzeiebnete n e u e s t e  L i t e r a t u r  is t in  dem 
Vortrage noch n ich t berücksichtigt und hier der Vollständigkeit wegen 
nachträglich eingefügt worden.
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